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Bayerischer Landtag, Weimarer Republik

Bevor am 15. September 1919 die Verfassungsurkunde des Freistaates

Bayern vom 14. August in Kraft trat, wurden die Kompetenzen des

Landtags zunächst im Staatsgrundgesetz der Republik Bayern vom

4. Januar geregelt. Hier wurde bereits festgelegt, dass der Landtag aus

einer Kammer bestehen und seine Zusammensetzung in allgemeiner,

gleicher, unmittelbarer, geheimer Verhältniswahl aller bayerischen

Staatsangehörigen von mehr als 20 Jahren bestimmt werden sollte.

Es wurde jedoch vorgesehen, dass das Gesamtministerium alle

Beschlüsse des Landtages einer Volksabstimmung unterwerfen könne.

Entscheide sich das Volk gegen den Landtag, müsse dieser zurücktreten,

andernfalls das Gesamtministerium. Das vorläufige Staatsgrundgesetz

des Freistaates Bayern vom 17. März enthielt identische Regelungen,

schränkte aber die Möglichkeit, das Volk über Landtagsbeschlüsse

entscheiden zu lassen, dahingehend ein, dass diese Bestimmungen auf

"Beschlüsse des Landtags, die zum Zustandekommen des endgültigen

Staatsgrundgesetzes gefaßt werden, […] keine Anwendung" finde

(§ 7). Außerdem wurde die gesetzgebende Gewalt dem Landtag nun

ausdrücklich zuerkannt (§ 6). Des Weiteren bestimmte das vorläufige

Staatsgrundgesetz, dass der Vorsitzende des Gesamtministeriums vom

Landtag gewählt werde und dass die von jenem berufenen Minister des

Vertrauens des Landtags bedürfen und diesem für die Führung ihrer

Geschäfte verantwortlich seien (§ 8).

Die Verfassungsurkunde vom 14. August lehnte sich in ihren

Bestimmungen zum Landtag an das vorläufige Staatsgrundgesetz vom

17. März an. Es legte darüber hinaus fest, dass Landtagswahlen alle

vier Jahr stattfinden sollten (§ 27) und dass für verfassungsändernde

Gesetze eine Zweidrittelmehrheit erforderlich war (§ 92). Dem Landtag

stand jedoch nun nicht nur die Wahl des Ministerpräsidenten zu,

sondern auch auf Grundlage von dessen Vorschlägen die Besetzung

der Ministerien (§ 58). Aufgelöst werden konnte der Landtag nur durch

eigenen Beschluss oder durch Volksbegehren mit anschließendem

Volksentscheid, nicht jedoch durch Beschluss des Ministeriums (§§ 30 f.).
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